Patientenrechte in Deutschland – ein Überblick
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1. Patientenrechte

Ihre Rechte als Patient kann man in drei Kategorien fassen. Zunächst haben Sie ein Recht auf Information. Daneben haben Sie ein Recht auf eine qualifizierte Behandlung und das Recht, dass die Behandlung ordnungsgemäß dokumentiert wird.

a) Recht auf Information

Voraussetzung für eine angemessene Vorsorge, Diagnose, Therapie und Nachsorge bei einer ärztlichen Behandlung sind eine sorgfältige Aufklärung des Patienten und eine sorgfältige ärztliche Beratung.

Sie haben also ein Recht darauf, in einem persönlichen Gespräch von Ihrem Arzt vor der Behandlung verständlich, sachkundig und angemessen aufgeklärt und beraten zu werden. Je nach Art Ihrer Erkrankung oder Verletzung gehört hierzu eine Beratung über die geeignete Vorsorge, eine Aufklärung über die Diagnose, über die Nutzen und Risiken diagnostischer Maßnahmen, über Nutzen und Risiken der Behandlung und der zur Anwendung kommenden Arzneimittel und Medizinprodukte, sowie eine Beratung über die Chancen der Behandlung im Vergleich zum Krankheitsverlauf ohne Behandlung, über die Behandlung der Erkrankung und ihre Alternativen, soweit sie mit Risiken verbunden sind, und eine Aufklärung über die Nutzen und Risiken der Behandlung und der Nachbehandlung.

Vor jeder Behandlung muss der Patient seine Einwilligung zum ärztlichen Eingriff geben. Fehlt es an dieser Einwilligung, so liegt eine strafbare Körperverletzung vor.

Eine ärztliche Behandlung ist unwiderruflich. Sie kann in der Regel nicht rückgängig gemacht werden. Deshalb ist der Patient bei seiner Entscheidung für oder gegen eine medizinische Maßnahme in einer ganz besonderen Situation. Vor der Entscheidung für  eine Behandlung muss er deshalb vom Arzt eine verständliche und umfassende Information über folgende Themen erhalten:

· über seine jetzige Situation, d.h. über die Krankheit, an der er leidet, und

· über die Behandlungsmöglichkeiten,

· die Risiken der Behandlung,

· die Nebenwirkungen und möglichen Folgen der Behandlung. 

Nur auf der Grundlage einer umfassenden Information über Chancen und Risiken einer Behandlung ist es dem Patienten möglich, das Für und Wider gegeneinander abzuwägen und zu einer selbstbestimmten Entscheidung zu gelangen.

Das Recht auf ärztliche Aufklärung ist abhängig von der Behandlung

Generell ist ein Arzt nur zur Aufklärung verpflichtet, wenn er eine medizinische Behandlung vornimmt. Dabei ist allerdings zu beachten, dass bereits die Verordnung von Arzneimitteln eine Therapie darstellt. Demnach ist eine Grippebehandlung mit einem Nasenspray schon als eine medizinische Behandlung einzuordnen.

Das Recht auf ärztliche Aufklärung ist abhängig vom Patienten

Prinzipiell hat jeder Patient, der zu einer Einwilligung fähig ist, das Recht auf Aufklärung. Einwilligungsfähig ist allerdings nur der Patient, der zur Einsicht in die Notwendigkeit einer Behandlung und zu einer Entscheidung fähig ist. Die Einwilligungsfähigkeit ist abhängig vom Alter. Die Volljährigkeit ist nicht immer die Voraussetzung für die Beurteilung, ob ein Patient zur Einwilligung in eine medizinische Behandlung fähig ist. Auch ein Minderjähriger, der nach Ansicht des Arztes aufgrund seines Reifegrades in der Lage ist, Bedeutung und Tragweite einer Behandlung zu erkennen, erfüllt diese Voraussetzung. Dies muss jeweils im Einzelfall beurteilt werden. Jugendliche unter 14 Jahren werden jedoch generell nicht als einwilligungsfähig angesehen. Hält der Arzt einen über 14jährigen Minderjährigen für nicht einwilligungsfähig, dann fällt die Einwilligungsfähigkeit und damit das Recht auf Aufklärung an die gesetzlichen Vertreter, z.B. die Eltern.

Die Einwilligungsfähigkeit ist abhängig vom aktuellen Zustand. Auch Erwachsene können nicht einwilligungsfähig sein. Als Maßstab hierfür gilt, ob der Patient zum Zeitpunkt der Entscheidung über die geplante Behandlung im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. Wenn ein Patient z.B. psychisch krank oder sein Bewusstsein durch Drogen getrübt ist, obliegt die Einwilligungsfähigkeit und damit die Aufklärungsberechtigung einem Betreuer oder Pfleger, der zum Wohle des Patienten zu entscheiden hat. Wenn beispielsweise ein Unfallopfer bewusstlos ins Krankenhaus gebracht wird und sofort behandelt werden muss, ist kein Betreuer vorhanden. Der Arzt hat in dieser Situation die Pflicht, den Patienten entsprechend seines mutmaßlichen Willens zu behandeln. Zur Ermittlung dieses mutmaßlichen Willens kann er z.B. Angehörige des Patienten befragen.

Wer klärt auf?

Grundsätzlich erfolgt die Aufklärung durch den behandelnden Arzt. Vor allem in Krankenhäusern kann es jedoch passieren, dass das Aufklärungsgespräch nicht von demjenigen Arzt durchgeführt wird, der später die Behandlung vornimmt. Der tatsächlich behandelnde Arzt ist dennoch verpflichtet, vor der Behandlung sicherzustellen, dass der Patient richtig und in umfassender Weise informiert wurde. Keinesfalls darf die Aufklärung durch ärztliches Hilfspersonal oder noch in der Ausbildung befindliche Ärzte erfolgen. Aufklärung ist immer Sache des Arztes. Eine weitere Besonderheit in Krankenhäusern besteht darin, dass die Therapie in der Regel von mehreren Ärzten aus verschiedenen Fachgebieten erfolgt. Bei einer Nierentransplantation z.B. ist der Chirurg für die Transplantation zuständig und der Narkosearzt (Anästhesist) für die Narkose. Deshalb reicht es nicht aus, dass nur der "Hauptarzt", beispielsweise der Chirurg, aufklärt. Auch der Anästhesist muss den Patienten über die verschiedenen Möglichkeiten und Risiken einer Narkose informieren. Jeder Facharzt ist also für die Behandlung in seinem Gebiet aufklärungspflichtig.

In welcher Form klärt der Arzt auf?

Die ärztliche Aufklärung muss immer in einem persönlichen Gespräch erfolgen. Der Patient hat das Recht, umfassend über seine Krankheit, die Therapiemöglichkeiten, über damit verbundene Risiken, Nebenwirkungen und Folgen verständlich informiert zu werden. Vorgefertigte Merkblätter und Aufklärungsbroschüren können zwar die persönliche Information unterstützen und eine Behandlungsmethode besser verständlich machen. Schriftliche Informationen und Formulare können jedoch keinesfalls das persönliche und ganz individuelle Gespräch mit dem Arzt ersetzen. 

Die Aufklärung als wichtiger Bestandteil der gesamten Behandlung muss vom Arzt dokumentiert werden. Allein durch die Unterschrift des Patienten unter ein fertiges Formular ist die Aufklärungspflicht noch nicht erfüllt.

Worüber muss der Arzt aufklären?

Der Arzt hat zwei Aufklärungsverpflichtungen: Die therapeutische Aufklärung, auch Sicherungsaufklärung genannt, und die Selbstbestimmungsaufklärung.

Um die Sicherung einer Behandlung zu fördern muss der Arzt über folgendes informieren:

· mögliche Nebenwirkungen und Folgeerscheinungen einer Behandlung. Ist beispielsweise für die ambulante Entfernung der Weisheitszähne eine Vollnarkose erforderlich, dann muss der Arzt darauf hinweisen, dass der Patient anschließend nicht in der Lage ist, Auto zu fahren.

· finanzielle und wirtschaftliche Aspekte der Behandlung. Der Arzt muss auch über finanzielle Aspekte aufklären, z.B. darüber, ob eine Eigenbeteiligung des Behandelten erforderlich ist bzw. ob die Behandlung von der Krankenkasse bezahlt wird oder nicht. 

Für die Selbstbestimmungsaufklärung ist wichtig, dass der Patient vom Arzt soweit über seine Krankheit sowie über Art, Umfang und Durchführung einer möglichen Therapie informiert wird, dass er selbstbestimmt in Kenntnis aller möglichen positiven und negativen Folgen entscheiden kann. Jede Art von Überraschung wie "Das hat mir vorher niemand gesagt." oder "Wenn ich dieses Risiko vorher gewusst hätte, hätte ich die Behandlung nie durchführen lassen." ist zu vermeiden. Der Arzt muss deshalb über folgende Punkte aufklären:

· die Diagnose. Der Patient muss erfahren, an welcher Krankheit er leidet. Dabei wird der Arzt darauf achten, dass die Diagnose auf ausreichenden Untersuchungen beruht.

· die Möglichkeit einer Therapie. Der Arzt muss erklären, ob und welche Möglichkeiten der Behandlung zur Wahl stehen.

· der Verlauf der Behandlung. Der Patient soll ein Bild von Art, Umfang, Wesen und Durchführung der Behandlung erhalten und über Erfolgschancen der Behandlung informiert werden.

· das Risiko der Behandlung. Der Arzt muss mögliche vorübergehende oder dauerhafte Schäden darlegen, die die Behandlung mit sich bringen kann, selbst wenn sie fehlerfrei durchgeführt wird. Dabei muss er auch über sehr unwahrscheinliche Komplikationen oder typische Gefahren, selbst wenn sie nur selten auftreten, informieren. Als typische Gefahr gilt z.B. das Risiko des Nierenverlusts bei operativer Entfernung des Nierensteins (wenn auch nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 %). Auf völlig untypische Gefahren allerdings, die außerhalb jedes normalen Behandlungsverlaufs liegen, muss der Arzt nicht hinweisen. Zur Risikoaufklärung zählt auch, dass der Arzt über jedes Abweichen vom medizinischen Standard (z.B. über die Klinikverhältnisse und Geräteausstattung) informiert.

· alternative diagnostische und therapeutische Methoden. Gibt es verschiedene Alternativtherapien, muss der Arzt über den Verlauf und die Risiken aller Möglichkeiten aufklären. Dabei sind nur Therapien aus der Schulmedizin, nicht aber aus der Alternativmedizin aufklärungspflichtig. Als Alternative gilt z.B. die wahlweise Möglichkeit einer konservativen (nicht-operativen) Behandlung gegenüber einer sofortigen Operation.

· eine eventuelle Operationserweiterung oder –abbruch. Stellt sich die Möglichkeit, dass während einer Operation Umstände auftreten (z.B. das Entdecken eines Tumors), die eine Operationserweiterung nötig machen und schon im Vorfeld ersichtlich sind, muss der Arzt den Patienten bereits im voraus darüber aufklären. 

Bemerkt er dies erst während der Operation, muss er nach folgenden Regeln handeln: 

Ist der Patient noch fähig, selbstbestimmt zu entscheiden, muss der Arzt über den weiteren Operationsverlauf und eventuelle Risiken informieren. Ohne die Einwilligung des Patienten darf er die Erweiterung nicht vornehmen, sondern muss die Behandlung abbrechen.

Ist der Patient nicht in der Lage, selbstbestimmt zu entscheiden, ist der Abbruch der Operation aber auch nicht lebensbedrohlich, muss der Arzt eine eventuelle Erweiterung auf später verschieben und den Patienten zunächst darüber aufklären.

Ist der Patient nicht fähig, selbstbestimmt zu entscheiden, ist ein Abbruch der Operation aber lebensbedrohlich, muss der Arzt versuchen, den mutmaßlichen Willen des Patienten zu er schließen. In diesen Entscheidungsprozess kann er z.B. auch Angehörige mit einbeziehen, indem er sie aufklärt und nach ihrer Meinung fragt. 

In welchem Umfang muss der Arzt aufklären?

Für den tatsächlichen Umfang eines ärztlichen Aufklärungsgesprächs lässt sich leider keine goldene Regel aufstellen. Dies ist je nach Einzelfall zu entscheiden.

Der Umfang des Aufklärungsgesprächs abhängig vom Patienten. Je mehr der Patient nachfragt, um so umfangreicher wird das Aufklärungsgespräch. Der Patient soll im Großen und Ganzen erfahren, was mit ihm geschehen wird. Nähere Einzelheiten und ins Detail gehende Vorgehensweisen werden dann mitgeteilt, wenn der Patient sie hören möchte und danach fragt. Je größer das bereits vorhandene Wissen des Patienten über die Krankheit und mögliche Therapien ist, desto geringer fällt der Umfang des Aufklärungsgesprächs aus. Auch wenn der Patient bereits lange Zeit an dieser Krankheit leidet und therapiert wird und keine umfassende Aufklärung erforderlich ist, muss der Arzt durch Fragen sicherstellen, dass der Patient über seine Situation richtig informiert ist. Dasselbe trifft auf Patienten zu, die bereits aus beruflichen Gründen Vorkenntnisse haben, wie z. B. Ärzte oder Krankenschwestern. Über allgemeine Komplikationen, über die auch der medizinisch nicht gebildete Laie Bescheid wissen kann, wie z.B. Wundinfektionen, Narbenbrüche, Embolien etc., muss der Arzt hier nicht eigens informieren. Der Arzt muss dafür sorgen, dass der Patient die von ihm gegebene Information versteht, und beispielsweise medizinische Fachbegriffe laienverständlich erklären. Auch wird der Arzt gegenüber Kindern ein anderes Vokabular gebrauchen müssen als gegenüber Erwachsenen. Die Aufklärung muss an körperliche Merkmale und die persönliche Lebenssituation angepasst sein. Das Risiko eines etwaigen Stimmverlusts ist z.B. für einen Opernsänger wesentlich gravierender als für einen Rennfahrer und muss deshalb um so umfangreicher erläutert werden.

Der Umfang des Aufklärungsgesprächs abhängig von der Krankheit. Je schwerer die Krankheit ist, desto mehr muss der Arzt auf die Verfassung des Patienten Rücksicht nehmen. Wird durch die Aufklärung lediglich die allgemeine Stimmungslage herabgedrückt, handelt es sich dabei um Nachteile, die in Kauf genommen werden müssen. Wird dagegen die Gesundheit ernsthaft bedroht, kann der Arzt die Information über das volle Ausmaß der Krankheit zurückhalten. Dies kann z.B. bei Krebs der Fall sein.

Gibt es mehrere Alternativtherapien, die verschiedene Risiken und Erfolgschancen aufweisen, muss die Aufklärung besonders umfassend sein. Da dem Patienten in diesem Fall echte Wahlmöglichkeiten offen stehen, muss er genauestens über eventuelle Komplikationen und Heilungschancen der einzelnen Alternativen informiert werden. 

Der Umfang des Aufklärungsgesprächs ist abhängig von der Therapie. Je notwendiger die Behandlung ist, desto weniger umfangreich muss die Aufklärung sein. Die umfangreichste Aufklärungspflicht besteht bei nicht notwendigen Behandlungen, wie z. B. einer Schönheitsoperation. Ein bewusstloses Unfallopfer dagegen, das der Arzt nur durch eine sofortige Behandlung am Leben zu erhalten vermag, kann und braucht nicht aufgeklärt zu werden. Je schwerer die Behandlung ist und je mehr etwaige Risiken den Patienten langfristig belasten werden, desto ausgedehnter und umfassender muss die Aufklärung des Arztes erfolgen. Damit der Patient nicht böse überrascht wird, muss der Arzt gerade in diesem Fall sichergehen, dass der Patient weiß, was ihn erwartet. Je weiter sich der Arzt vom schulmedizinischen Standard entfernt, um so umfassender muss die Aufklärung geschehen. Will ein Arzt beispielsweise ein alternatives Heilverfahren anwenden, muss er diese Möglichkeit besonders gut erläutern. Dasselbe gilt, wenn der Arzt ein Verfahren einsetzen möchte, das von der Schulmedizin als veraltet oder gar als überholt angesehen wird.

Wann muss der Arzt aufklären?

Zunächst sind Untersuchungen für eine richtige Krankheitserkennung (Diagnose) notwendig. Erst dann kann ein  Aufklärungsgespräch über das weitere Vorgehen erfolgen.

Sinn der Aufklärung ist, dass der Patient alles über seine Lage erfährt und so die für ihn richtige Entscheidung über die Inanspruchnahme oder Nichtinanspruchnahme einer Therapie treffen kann. Um dies tun zu können, sollte der Patient im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte und frei von Angst und Verunsicherung sein. Starke Medikamente oder Schmerzen können das Urteilsvermögen beeinflussen. Aus diesem Grund muss die Aufklärung rechtzeitig erfolgen. Ein Zeitpunkt beispielsweise ein bis zwei Stunden vor einer Operation oder sogar erst im Operationssaal ist eindeutig zu spät. Der Patient darf z.B. nicht dadurch unter Druck gesetzt werden, dass der ganze OP-Raum nur für ihn freigehalten worden sei und kein anderer Patient kurzfristig operiert werden könne. Die Aufklärung muss zu einem Zeitpunkt erfolgen, die dem Patienten eine Bedenkzeit erlaubt. Je schwerwiegender die Behandlung ist, umso frühzeitiger muss das Gespräch eingeplant werden. Ist z. B. eine Behandlung mit einem lebensbedrohlichen Risiko behaftet, dann muss dem Patienten genügend Zeit eingeräumt werden, um eventuell mit Angehörigen zu sprechen, Pro und Kontra abwägen zu können oder auch in einem weiteren Gespräch mit dem Arzt zusätzlich aufgetretene Fragen klären zu können. In der Regel gelten ein bis drei Tage als angemessene Überlegungsfrist.

Was passiert, wenn eine Behandlung unaufschiebbar ist? In diesem Fall ist keine im eigentlichen Sinn angemessene Überlegungsfrist möglich. Die Aufklärung erfolgt hier ohne eine sich anschließende Bedenkzeit.

Wie sollen Sie als Patient bei einem ärztlichen Aufklärungsgespräch verhalten? Der Patient sollte sich selbst überprüfen, ob er alles verstanden hat. Als Hilfe sollen folgende Fragen dienen, die sich jeder Patient bei jedem Aufklärungsgespräch stellen sollte:

· Weiß ich jetzt, was ich für eine Krankheit habe, wie sie behandelt werden kann, wie diese Behandlung erfolgt und welche Risiken ich dabei eingehe?

· Sind alle meine Fragen vollständig beantwortet?

· Habe ich noch weitere Fragen?

· Hat der Arzt alles in einer mir verständlichen Form dargelegt?

· Hatte ich genügend Zeit, die Behandlung nochmals zu überdenken?

· Wurde die Aufklärung durch einen Arzt durchgeführt? 

Ist der Patient umfassend aufgeklärt, dann ist dies zwar noch keine Garantie dafür, dass die Behandlung wunschgemäß verläuft. Der Schutz vor ungewollten und ungeahnten Überraschungen ist aber wesentlich größer.

b) Recht auf Behandlung lege artis

Als Patient haben Sie ein Recht auf eine sichere, sorgfältige und qualifizierte Behandlung nach dem ärztlichen Standard. Man bezeichnet dies als eine Behandlung lege artis. Die Behandlung muss also wissenschaftlich gesichert und auf Grund praktischer ärztlicher Erfahrung in der Ärzteschaft akzeptiert sein (Schulmedizin). Eine Behandlung, die diesen Erfordernissen nicht entspricht, aber dennoch ärztlich vertretbar ist, darf nur dann durchgeführt werden, wenn Sie als Patient zuvor über die Unsicherheit der Behandlung und über ihre Nutzen und Risiken aufgeklärt worden sind und eingewilligt haben.

Hat die Arztpraxis oder das Krankenhaus, in dem Sie behandelt werden sollen, die erforderlichen organisatorischen, personellen oder sachlichen Standards für eine Behandlung lege artis nicht oder nicht mehr, müssen Sie unverzüglich an einen geeigneten Kollegen oder an ein geeignetes Krankenhaus überwiesen werden.

Jeder Patient hat das Recht auf eine freie Arzt- und Krankenhaus-Wahl. Dies schließt im ambulanten Bereich auch das Recht ein, den Arzt zu wechseln. Im Notfall hat der Patient ein Recht auf sofortige Behandlung. Leider dürfte es im Einzelfall schwierig sein, dieses Recht gerichtlich durchzusetzen.

Wenn mehrere gleichwertige medizinische Behandlungen oder Behandlungsmethoden zur Auswahl stehen, hat der Patient das Recht, eine der zur Verfügung stehenden Methoden zu wählen. In Zweifelsfällen ist in diesem Zusammenhang noch eine Rücksprache mit der Krankenversicherung erforderlich, da die gesetzliche Krankenversicherung nur anerkannte Behandlungsmethoden erstatten muss.

c) Recht auf Dokumentation

Jede Behandlung, die medizinisch erforderlich ist, muss vom Arzt bzw. dem Krankenhaus dokumentiert werden. Zu dokumentieren sind sämtliche relevanten präventiven, diagnostischen, therapeutischen und nachsorgenden Maßnahmen und Verlaufsdaten. Die Dokumentation ist vor unbefugtem Zugriff und vor nachträglichen Veränderungen zu schützen.

Grundsätzlich hat jeder Patient das Recht, in die Krankenunterlagen des Arztes, eines Krankenhauses oder auch eines Heilpraktikers Einsicht zu nehmen. Dieses Recht ergibt sich aus dem zwischen dem Arzt und dem Patient geschlossenen Behandlungsvertrag. Daneben ergibt sich ein derartiges Recht noch aus § 810 BGB.

Es gibt drei Arten von Einsichtsrechten in die Behandlungsunterlagen.

Jeder Patient hat grundsätzlich ein Einsichtsrecht in seine Krankenunterlagen aus dem Behandlungsvertrag. Für dieses außerprozessuale Eingriffsrecht muss er ein sachliches Interesse darlegen. Häufig liegt dieses sachliche Interesse in einem gewünschten Arztwechsel.

Vor einem Haftungsprozess muss einem Patient ein Recht auf Einblick in seine Krankenunterlagen gewährt werden. In einer solchen Zeit ist er auf Informationen angewiesen. Um dieses Recht geltend zu machen, müssen Sie nur angeben, dass Sie Ihr vorprozessuales Einsichtsrecht beanspruchen wollen. Dieses Recht steht nicht nur Ihnen als Patient, sondern auch einem von Ihnen beauftragten Rechtsanwalt zu.

In einem Rechtsstreit ist der Arzt oder das Krankenhaus zur Vorlage der Krankenunterlagen sowohl gegenüber dem Patienten, als auch gegenüber dem Gericht nach Vorschriften der Zivilprozessordnung verpflichtet. Dieses prozessuale Einsichtsrecht ist erforderlich, da die Krankenunterlagen häufig die einzigen Beweismittel sowohl des Patienten, als auch des Arztes sind. Das Gericht kann auch die Vorlage anordnen.

Die Einsicht in die Krankenunterlagen erfolgt grundsätzlich in den Praxisräumen des Arztes oder im Krankenhaus durch Einblick in die Unterlagen. Sie als Patient sind berechtigt, Kopien anzufertigen oder gegen Erstattung der Kosten durch einen Arzt oder das Krankenhaus anfertigen zu lassen. Die Originale muss der Arzt oder das Krankenhaus nicht herausgeben.

Eine Ausnahme gilt nur bei Röntgenaufnahmen. Grundsätzlich sind die Röntgenaufnahmen Eigentum des Arztes oder Krankenhauses. Wenn aber Kopien von Röntgenaufnahmen nicht aussagekräftig sind, müssen in diesem Fall ausnahmsweise die Originale herausgegeben werden. Dies kann sowohl an den nachbehandelnden Arzt, als auch an Sie als Patienten direkt erfolgen. Auf diese Weise ist es Ihnen möglich, ohne zusätzliche Strahlenbelastung eine zweite Diagnose einzuholen.

Das Recht auf Einsicht erstreckt sich auf alle objektiven physischen Untersuchungsbefunde, wie z. B. Labor, EKG, Ultraschall, Röntgenbefunde etc., auf alle Berichte von Behandlungsmaßnahmen, wie z. B. Operationen, Medikamentenverordnungen, Rehabilitationsmaßnahmen oder Ähnliches. 

Das Einsichtsrecht umfasst jedoch keine Verpflichtung des Arztes, von ihm verwendete Abkürzungen oder Verschlüsselungen für medizinische Fachbegriffe zu erklären. Lediglich eine lesbare Abschrift muss der Arzt anfertigen.

Als Patient haben Sie auch das Recht, vom Arzt oder dem Krankenhaus zu erfahren, wer Sie behandelt hat. Dieses Informationsrecht erstreckt sich nicht nur auf die behandelnden Ärzte, sondern auch auf das gesamte medizinische Personal. Es umfasst neben dem Namen auch die berufliche Adresse und die Qualifikation. 

d) Therapie-Wahl

Häufig stellt sich in anwaltlichen Beratungen die Frage, ob und inwieweit Sie als Patient Ihrem Arzt eine bestimmte Therapie vorschreiben können.

Art und Umfang der ärztlichen Leistung werden regelmäßig vom Arzt bestimmt. Er entscheidet auf Grund seiner medizinischen Kenntnisse und seines ärztlichen Gewissens über die Behandlungsmethode. Dabei ist er nicht unbedingt an die Schulmedizin gebunden. Qualitätsstandard im Sinne des Arzthaftungsrechts heißt nicht Standardbehandlung. Grundsätzlich ist der Arzt nicht auf die Schulmedizin fixiert. Er darf sich allerdings nicht ohne Weiteres über Erfahrungen und gesicherte Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft hinwegsetzen und von Behandlungsstandards abweichen.

Grundsätzlich ist der Arzt in der Ausübung seines Berufes jedoch frei. Er kann die ärztliche Behandlung ablehnen, insbesondere dann, wenn er die Überzeugung hat, dass das notwendige Vertrauensverhältnis zwischen ihm und dem Patienten nicht besteht. Dies bedeutet, dass der Arzt zum einen berechtigt ist, frei darüber zu entscheiden, ob er einen Behandlungsfall übernehmen will. Eine Ausnahme gilt hier nur für Notfälle. Der Arzt hat weiterhin das Recht, eine übernommene Behandlung nach seiner Methode durchzuführen.

Dies bedeutet in der Konsequenz, dass Sie als Patient keinen Anspruch darauf haben, vom Arzt in einer Art und Weise behandelt zu werden, die nicht dem ärztlichen Standard entspricht. Insbesondere neue Therapie-Methoden und sog. Außenseiter-Methoden, die noch nicht ärztlicher Standard sind, muss der Arzt an Ihnen nicht durchführen.

Sie haben auch keinen Anspruch auf Kostenerstattung gegen die Krankenkasse. Erst wenn eine derartige Methode medizinischer Standard geworden ist, haben Sie einen Anspruch darauf, dass der Arzt Sie entsprechend behandelt.

2. Rechte im Schadensfall

a) Zivilrechtsweg und/oder Strafverfahren

Grundsätzlich gibt es zwei Rechtswege zur Durchsetzung von Patientenrechten. Zum einen den Zivilrechtsweg, in dem vertragliche oder deliktische Ansprüche gegen den Arzt, das Krankenhaus oder seine Mitarbeiter geltend gemacht werden können. Auf diesem Weg können Schadensersatz und Schmerzensgeld eingefordert werden.

Vorteile des Zivilrechtsweg sind, dass im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung Schadensersatz und Schmerzensgeld an Sie als Patient gezahlt werden muss. Die Erhebung einer Klage erhöht beim Arzt oder Krankenhausträger außerdem die Bereitschaft, sich im Wege eines Vergleichs zu einigen. Während das Verfahren läuft, können Ihre Ansprüche nicht verjähren.

Nachteile des Zivilrechtswegs sind unter Umständen eine lange Dauer, wenn alle Instanzen durchprozessiert werden müssen. Wenn der Prozess verlorengeht, müssen Sie als Patient die gesamten Kosten des Gerichtsverfahrens tragen. Der größte Nachteil des Zivilrechtsweges ist es, dass Sie als Patient den Behandlungsfehler nachweisen müssen. 

Daneben gibt es die Möglichkeit, in einem Strafverfahren auf eine Verurteilung des Arztes wegen Körperverletzung oder Tötung hinzuwirken. Vorteil des Strafverfahrens ist, dass es für Sie kostenfrei ist. Im Strafverfahren muss der Staatsanwalt den Behandlungsfehler zur Überzeugung des Gerichts nachweisen. Daher gibt auch er entsprechende medizinische Gutachten in Auftrag. Im Falle einer Verurteilung wird der Arzt persönlich bestraft. Er kann sich also nicht hinter seiner Haftpflichtversicherung verstecken.

Nachteil eines Strafverfahrens ist, dass in der Regel keine direkte Zahlung an Sie selbst erfolgt. Während der Dauer des Strafverfahrens können Ihre zivilrechtlichen Ansprüche auf Schadensersatz und Schmerzensgeld verjähren. Ein strafrechtlich in Anspruch genommener Arzt wird im Regelfall nicht mehr vergleichsbereit sein.

b) Zivilverfahren

Der Arzt begeht einen Behandlungsfehler, wenn er in einer ihm vorwerfbaren Art und Weise bei der Diagnose, der Therapie oder einer sonstigen medizinischen Maßnahme gegen die anerkannten Regeln der ärztlichen Kunst verstoßen hat. Der Verstoß kann in der Vornahme verfehlter Handlungen oder im Unterlassen einer erforderlichen Handlung liegen.

Typische Behandlungsfehler sind zum einen generalisierte Qualitätsmängel, wie z. B. ein Übernahmeverschulden oder ein Organisations- und Koordinierungsverschulden in einem Krankenhaus. Konkrete Qualitätsmängel sind eine falsche Therapie, eine fehlerhafte Diagnose, das Nichterheben erforderlicher Diagnose- und Kontrollbefunde, konkrete Fehler bei der Therapie und eine nicht ausreichende therapeutische Sicherungsaufklärung. 

Den Beweis, dass eine fehlerhafte Behandlung vorliegt, muss der Patient führen. Beweiserleichterungen zu Gunsten des Patienten kommen nur in Betracht, soweit Dokumentationsmängel vorliegen. Wenn auf Grund einer fehlerhaften oder ungenügenden ärztlichen Dokumentation ein Behandlungsfehler nicht nachgewiesen werden kann, kommen Beweiserleichterungen bis zur Beweislastumkehr in Betracht. Der Arzt muss dann sich vom Behandlungsfehler entlasten.

Weitere Beweiserleichterungen kommen in Betracht bei voll beherrschbaren Risiken. Dies betrifft also die Krankenhausorganisation. 

Wenn ein grober Behandlungsfehler, also ein Fehler des Arztes oder Krankenhauses vorliegt, der gemeinhin als nicht mehr verständlich bezeichnet werden kann, kommen ebenfalls Beweiserleichterungen bis hin zur Umkehr der Beweislast in Betracht.

Auch eine fehlerhafte Aufklärung, die den oben genannten Anforderungen an eine ordnungsgemäße Aufklärung nicht erfüllt, führt zu einer Haftung des Arztes bzw. Krankenhauses, wenn der Patient darlegt und nachweist, dass er sich im Falle einer ordnungsgemäßen Aufklärung nicht oder anders hätte behandeln lassen.

Wird ein Behandlungsfehler oder ein Aufklärungsfehler bejaht, haben Sie Anspruch auf Schadensersatz. Dieser Schadensersatz umfasst sämtliche Ihnen entstandenen materiellen Schäden, wie z. B. Verdienstausfall, Medikamentenzuzahlung, Fahrtkosten, etc.

Daneben haben Sie Anspruch auf ein angemessenes Schmerzensgeld.

In schwerwiegenden Ausnahmefällen mit Dauerschaden kommt auch eine Schmerzensgeldrente in Betracht.

Daneben haben Sie noch einen Anspruch darauf, dass festgestellt wird, dass der Arzt oder das Krankenhaus auch für zukünftig entstehende materielle Schäden und derzeit noch nicht vorhersehbare immaterielle Schäden (Schmerzensgeld) haftet.

Das neue Schadensersatzrecht, welches ab dem 01.08.2002 gilt, hat folgende Änderungen gebracht:

Zum einen ist klargestellt, dass es auch bei Bagatellschäden Schmerzensgeld gibt. Beim Tod naher Angehöriger gibt es kein Schmerzensgeld, es sei denn, die nahen Angehörigen haben in Folge eines Schocks erhebliche Gesundheitsschäden erlitten.

Das Schmerzensgeld hat nur noch Ausgleichsfunktion. Die früher noch im Schmerzensgeld enthaltene Genugtuungsfunktion, welche einer Bestrafung des Arztes oder Krankenhauses nahekam, ist abgeschafft worden. Dies bedeutet aber nur, dass es keine Erhöhung des Schmerzensgeldes mehr gibt, wenn z. B. der Arzt besonders fahrlässig gehandelt hat.

Nunmehr wird nach § 253 BGB Schmerzensgeld einheitlich für Delikts- und Vertragsverletzung gewährt. Dies bedeutet, dass auch bei vertraglichen Schadensersatzansprüchen aus dem Behandlungsvertrag z. B. Schmerzensgeld bezahlt werden muss.

Für Arzthaftungsprozesse ergeben sich aus dem neuen Recht folgende Konsequenzen: Sie als Patient müssen neben dem Krankenhausträger nicht mehr den Arzt mitverklagen, weil sich das Krankenhaus nicht mehr aus der Verantwortung entziehen kann. Das Krankenhaus haftet auch für die Fehler seines Personals.

Nach neuem Recht, insbesondere § 280 BGB neuer Fassung muss der Patient dem Arzt das Verschulden nicht mehr nachweisen.

Von entscheidender Bedeutung ist auch die Frage der Verjährung von Ersatzansprüchen. Diese Problematik ist auch das Hauptargument dafür, sich bei einem vermuteten Behandlungsfehler in die Obhut eines versierten Anwalts zu begeben. Ansprüche auf Schadensersatz, auf Schmerzensgeld und auf Feststellung für zukünftige Haftung unterliegen der Verjährung. Dies bedeutet, dass der Arzt oder das Krankenhaus sich darauf berufen können, dass sie nicht mehr zur Leistung verpflichtet sind. In der Praxis bedeutet dies, dass Sie Ihre Ansprüche nicht mehr durchsetzen können.

Die landläufige Meinung, dass Arzthaftungsansprüche taggenau drei Jahre nach der mißglückten Behandlung verjähren, können Sie getrost vergessen. 

Grundsätzlich ist von entscheidender Bedeutung, dass die Verjährung von Arzthaftungsansprüchen erst dann beginnt, wenn der Patient positive Kenntnis von Behandlungsfehlern hat. Um diese positive Kenntnis zu haben, müssen Sie als Patient nicht nur die wesentlichen Umstände des Behandlungsverlaufs kennen, sondern auch Kenntnis von solchen Tatsachen erlangen, aus denen sich für Sie als medizinischen Laien ergibt, dass der behandelnde Arzt von dem üblichen ärztlichen Vorgehen abgewichen ist oder Maßnahmen nicht getroffen hat, die nach dem ärztlichen Standard zur Vermeidung oder Beherrschung von Komplikationen erforderlich waren. Eine solche Kenntnis ergibt sich für Sie nicht bereits daraus, dass Sie aus den aufgetretenen Komplikationen auf einen Behandlungsfehler hätten schließen müssen. Noch nicht einmal der Hinweis eines Arztes auf nur mögliche Schadensursachen vermittelt Ihnen Kenntnis der anspruchsbegründenden Tatsachen. 

Erst dann, wenn Ihnen ein privater Gutachter oder ein versierter Anwalt mitteilt, dass aus den Behandlungsunterlagen eindeutig hervorgeht, dass notwendige Maßnahmen nicht getroffen worden sind, muss man von einer positiven Kenntnis ausgehen. Erst dann beginnt die Verjährung zu laufen, § 199 Abs. 1 BGB.

Vom Tag dieser positiven Kenntnis haben Sie noch eine Frist bis zum Jahresende, bis dann die dreijährige Verjährungsfrist zu laufen beginnt. Drei Jahre nach dem Ende des Jahres, in dem Sie positive Kenntnis von Behandlungsfehlern erlangt haben, tritt erst Verjährung ein.

Sie haben also nach Erhalt eines Privatgutachtens oder nach Erhalt einer qualifizierten Auskunft Ihres Rechtsanwalts innerhalb der gerade genannten Frist Zeit, Ihre Ansprüche geltend zu  machen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Verjährung eine Einrede ist, Dies bedeutet, dass die Verjährung von Ihrem Gegner im Prozess geltend gemacht werden muss. Diesbezüglich hat Ihr Gegner auch das Vorliegen der Verjährung zu beweisen. Sehr kaltschnäuzig gesagt kann man sagen, dass in Arzthaftpflichtfällen Ansprüche so gut wie nicht verjähren können.

Vertragliche Ansprüche, also z. B. Schadensersatz wegen ärztlicher Behandlungsfehler aus einem Behandlungsvertrag, unterliegen jetzt ebenfalls der dreijährigen Verjährungsfrist. Früher unterlagen sie der dreißigjährigen Verjährungsfrist. Es gilt aber wiederum, dass die Verjährung erst mit positiver Kenntnis zu laufen beginnt.

3. Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche

Wenn Sie vermuten, Opfer eines ärztlichen Behandlungsfehlers zu sein, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise: 

a) Zunächst sollten Sie Informationen sammeln. Fertigen Sie dazu einen sog. Erlebnisbericht an, in dem Sie alles aufschreiben, was Ihnen vom Behandlungsvorgang erinnerlich ist. Versuchen Sie auch, Fotos zu machen. Wenn möglich, suchen Sie auch für einzelne Behandlungsvorgänge Zeugen, wie z. B. Bettnachbarn, Angehörige oder Freunde. Diese sollten Sie mit genauem Namen und Adresse notieren.

Sie sollten dann – am besten über Ihren Rechtsanwalt – Einsicht in Ihre Krankenakte nehmen. Wenn möglich, sollten Sie sich auf Ihre Kosten Kopien der Behandlungsunterlagen fertigen lassen.

Diese Behandlungsunterlagen können Sie dann einer medizinischen Begutachtung zuführen. Sinn dieser medizinischen Begutachtung ist es, dass vorab abgeklärt wird, ob ein Behandlungsfehler vorliegt. Die Frage eines möglichen Aufklärungsfehlers kann Ihr Rechtsanwalt beantworten.

Grundsätzlich haben Sie drei Möglichkeiten der medizinischen Begutachtung.

Zunächst können Sie einen Privatgutachter beauftragen. Dies sollte ein Arzt sein, der über große Erfahrung in dem für Ihre Behandlung relevanten medizinischen Fachgebiet verfügt. Vorteile eines Privatgutachtens sind, dass Sie eine zweite Fachmeinung zu Ihrem Fall einholen können. Sie haben auch die Möglichkeit, sich den Gutachter selbst auszusuchen. Sie können über dieses Privatgutachten vorab abklären lassen, ob wirklich ein Behandlungsfehler vorliegt oder nicht. Sie werden auf diese Art und Weise nicht in einen sinnlosen Prozess getrieben. Der Gutachter kann Ihnen Argumentationsmaterial, wie z. B. Fachliteratur, an die Hand geben.

Nachteile eines Privatgutachtens sind, dass ein Privatgutachten allein den Gegner noch nicht veranlasst, Schadensersatz oder Schmerzensgeld an Sie zu bezahlen. Ein Privatgutachten ist im Regelfall mit hohen Kosten verbunden, die Sie selbst bezahlen müssen. Es ist auch nicht immer ganz leicht, einen fachlich kompetenten neutralen Gutachter zu finden. Ein weiterer Nachteil ist, dass ein später eingeschaltetes Gericht nicht an das Gutachten gebunden ist.

Aus meiner persönlichen Sicht überwiegen in Arzthaftungsprozessen die Vorteile eines Privatgutachten, weswegen ich zu diesem Weg rate.

Daneben gibt es aber noch die Möglichkeit, eine Schlichtungsstelle anzurufen. Es gibt bei den jeweils zuständigen Landesärztekammern Gutachterkommissionen. Ein Vorteil des Verfahrens bei der Gutachterkommission ist dessen Kostenfreiheit. Häufig erkennen die Haftpflichtversicherer der Ärzte oder Krankenhäuser die Entscheidungen der Gutachterkommission an. Bis zum Abschluss eines derartigen Schlichtungsverfahrens können Ihre Ansprüche nicht verjähren. Das Recht, vor einem Gericht zu klagen, bleibt in vollem Umfang erhalten. Ein weiterer Vorteil ist, dass manche Gerichte die Durchführung eines derartigen Schlichtungsverfahrens zur Voraussetzung für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe machen.

Das Verfahren bei der Gutachterkommission hat allerdings auch erhebliche Nachteile. Die Kosten für die Beauftragung eines Anwalts sind von Ihnen selbst zu tragen. Sie haben nur wenig Einflussmöglichkeiten bei der Auswahl des Gutachters. Wenn bereits ein Strafverfahren gegen den Arzt läuft, wird die Schlichtungsstelle bis zu dessen Abschluss nicht tätig. Ihre Ansprüche drohen dann zu verjähren. Der Arzt kann außerdem nicht gezwungen werden, sich auf das Verfahren einzulassen. Er muss seine ausdrückliche Zustimmung erteilen.

Häufig werden auch fehlende Objektivität gegenüber derartigen Gutachterkommissionen eingewandt, weil diese von der Landesärztekammer bezahlt werden.

Daneben gibt es noch die Möglichkeit, dass die gesetzliche Krankenversicherung Sie als Ihren Versicherten unterstützt. Geldleistungen für die Rechtsverfolgung werden von den gesetzlichen Krankenkassen zwar nicht bezahlt. Der medizinische Dienst der Krankenversicherer erstellt jedoch für Sie kostenfrei ebenfalls Gutachten über medizinische Behandlungsfehler. 

Vorteil dieses Verfahrens ist die Kostenfreiheit. Nachteil des sog. MDK-Gutachtens ist, dass es sehr häufig sehr lange dauert. In der Zwischenzeit könnten Ihre Ansprüche verjähren. Auch handelt es sich nicht immer um qualifizierte Ärzte, sodass einer späteren Verwertung im Prozess von der Gegenseite entgegengehalten werden kann, dass es sich „nur“ um ein MDK-Gutachten handelt. 

Häufig nehmen die MDK-Gutachten auch nicht zu allen relevanten Fragestellungen Stellung.

b) Wenn sämtliche Informationen gesammelt sind und der Sachverhalt medizinisch aufgearbeitet ist, sollten Sie Ihren Rechtsanwalt damit beauftragen, dass er Ihre Ansprüche zusammenstellt und dann beim Gegner bzw. dessen Haftpflichtversicherung geltend macht. Achten Sie darauf, dass jeweils der gegnerische Arzt oder das Krankenhaus angeschrieben werden muss. Es gibt keinen Direktanspruch gegen die gegnerische Haftpflichtversicherung. 

Die Anspruchstellung sollte unter Fristsetzung erfolgen. Wenn die Frist nicht eingehalten wird, können Sie Klage erheben. 

c) Die Kosten für die Beauftragung eines Rechtsanwalts und die Gerichts- und Gutachterkosten bei einer gerichtlichen Klage trägt Ihre Rechtsschutzversicherung. Wenn Sie keine Rechtsschutzversicherung haben, können Sie Prozesskostenhilfe beantragen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass bei Verlust des Prozesses nur die eigenen Anwaltskosten abgedeckt sind. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Prozessfinanzierer die Kosten des Rechtsstreits übernehmen. Diese wollen aber dann vom erhaltenen Schadensersatz oder Schmerzensgeld einen Teil, bis zu 30 %, haben.
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